
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2004/5/19 2004/18/0106
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.05.2004

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

ZustG §17 Abs3;

ZustG §17;

Rechtssatz

Wurde der Beginn der Abholfrist mit dem Tag des zweiten Zustellversuches festgesetzt und die Sendung tatsächlich

bereits an diesem Tag zur Abholung bereitgehalten, gilt bereits der Tag des zweiten Zustellversuches als Tag der

Zustellung.
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